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Devianz, Gewalt, Soziabilität und
Verwandtschaft am Übergang
vom Mittelalter zur Neuzeit

Simon Teuscher

Die jüngere Sozialgeschichte suchte auf unterschiedlichen Ebenen nach

Alternativen zu herkömmlichen Beschreibungen vergangener Gesellschaften, die primär
bei Schichtungen und schichtenspezifischen Interessen ansetzten.1 Dabei richtete
sich der Blick einerseits auf Veränderungen in Mustern der Normverstösse, der

Gewalttätigkeit und ihrer Sanktionierung. Anderseits entstand eine reiche Forschung

zu Geselligkeitsformen und persönlichen Beziehungen verwandtschaftlicher und

anderer Art. Was spricht dafür, diese Forschungsfelder gesondert, ausserhalb

der Überblicke zur ländlichen und zur städtischen Gesellschaft zu behandeln?

Gerade die neuere Sozialgeschichte hat die in der Geschichte der Vormoderne

lange hochgehaltene Grenzziehung zwischen ländlichen und städtischen
Gesellschaften unterlaufen. Stadt und Land, Bürger und Bauer auseinanderzuhalten,
beruhte stark auf den Prämissen der liberalen Geschichtsschreibung der Zeit um
1900. Diese feierte Städte seit dem Mittelalter als Keimstätten von Bürgertum,
Marktwirtschaft und Handel, als eigene Fragestellungen verdienende Inseln der

Modernität inmitten einer bäuerlich-herrschaftlichen Umgebung. Solche an eine

Dichotomie von Traditionalität und Modernität angelehnte Gegenüberstellungen

von Stadt und Land weichen sich auf, seit sich die jüngere Sozialgeschichte auf
Phänomene ausrichtet, die sich in beiden sozialen Räumen ähnlich artikulieren,
wie beispielsweise Ehrhändel, Konfliktaustragungsmuster oder Klientelen.
Die Themen Devianz, Gewalt. Soziabilität und Verwandtschaft sind zwar alle

schon lanciert worden, als die Sozialgeschichte noch vorwiegend quantitativ
arbeitete. Mittlerweile gehören sie aber zu den bevorzugten Themen einer

Geschichtsschreibung, die sich stärker auf konkrete Praktiken handelnder Akteure,
deren agency und individuelle Erfahrungen ausrichtet. Während die Delinquenz-

forschung in ihren frühen Phasen mit der Erhebung der Häufigkeit unterschiedlicher

Delikttypen beschäftigt war, hat sie sich in den letzten Jahrzehnten stärker

mit den praxisnahen Geschichten aus den Gerichtsakten befasst und individuelle

Handlungsweisen zu rekonstruieren versucht. Und während am Anfang der

Forschung zur Familie die Rekonstruktion durchschnittlicher Haushaltgrössen

stand, interessiert heute vor allem, wie Verwandte in Abhängigkeit von einander 77
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handelten und wie Verwandtschaft als kognitive Kategorie medial vermittelt und

diskursiv genutzt wurde.

Die neuere Sozialgeschichte hebt sich von der älteren nicht zuletzt durch ihre

methodischen und theoretischen Ansätze ab. Die klassischen Untersuchungen der

Sozialgeschichte der Vormoderne orientierten sich stark am Forschungshorizont
der Soziologie. Sie befassten sich ausser mit Mechanismen der sozialen Inklusion
und Exklusion vor allem mit sozialen Klassen oder Schichten und an die

Zugehörigkeit zu diesen gebundenen Interessen. Dagegen ist für die hier behandelten

Forschungsrichtungen das Flirten mit der Kulturanthropologie kennzeichnend.

Viel mehr als ein Flirten ist daraus selten geworden. Historische Arbeiten haben

sich - auch ausserhalb der Schweiz - nur ausnahmsweise vertieft mit anthropologischen

Theorien auseinandergesetzt. Viele gelangten kaum über das Bekenntnis

zu Geertz' Konzept der dichten Beschreibung hinaus. Dieses ermutigte - darin lag

seine befreiende Wirkung - aber dazu, die soziale Praxis nicht nur als Resultante

schichtenspezifischer Interessen zu untersuchen, sondern Handlungen
gewissermassen als Texte und Träger kultureller Bedeutungen zu lesen. Im gleichen

Zug öffnete sich die Geschichtswissenschaft gegenüber klassischen Themen der

Kulturanthropologie wie Ritualen, der Verwandtschaftsorganisation oder den

Deutungskategorien der «populären» Kultur.
Tendenziell sind die ältere und die neuere Sozialgeschichte unterschiedlichen

Perspektiven auf Modernisierungsprozesse verpflichtet. Der älteren

Sozialgeschichte erschien der Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit oft als Zeit
einer Dynamisierung oder - in negativer Wertung - einer Labilisierung der

Gesellschaft. Als kennzeichnend für den Zeitraum erschienen Phänomene der

sozialen und geografischen Mobilität, der damit verbundenen Entwurzelung
und der Aufweichung herkömmlicher Hierarchien und Wertvorstellungen (zum

Beispiel Graus 1987). Dagegen ordnen die neueren Ansätze die Entwicklungen
um 1500 tendenziell eher in einen allgemeinen Zusammenhang der Verfestigung

gesellschaftlicher Ordnungen ein, sei es in der Form der Soziaidisziplinierung
(Roodenburg/Spierenburg 2004; kritisch Schmidt 1997a), der Verfestigung von

Schichtengrenzen oder verwandtschaftlicher und familiärer Strukturen (Sabean/
Teuscher 2007), der Verrechtlichung oder der entstehenden Gouvernementalität

(Holenstein 2003, 2009) - Prozesse, denen die Forschenden meist eher kritisch

gegenüberstehen. Die Sympathie der jüngeren Sozialgeschichte, darauf hat

Groebner (2008) hingewiesen, gehörte oft Gruppen und Akteuren, die sich

Modernisierungsprozessen widersetzen.
Was die geografischen Abgrenzungen betrifft, orientierte sich die Sozialgeschichte
der Vormoderne - ganz im Gegensatz zur Sozialgeschichte der Moderne, die

sich gerade dafür Kritik gefallen lassen muss (Osterhammel 2001) - nie stark

78 am Nationalstaat. Von Anfang an standen lokale und regionale Beispiele im
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Vordergrund. Diese Ausrichtung am Kleinräumigen wurde nach dem Vorbild
bahnbrechender mikrohistorischer Untersuchungen methodisch verfeinert und

aufgewertet (Levi 1986: Sabean 1990. 1998: Medick 1996). Die lokalen Beispiele
wurden dann aber recht systematisch im Licht internationaler Forschungsdebatten

gedeutet. Denn gerade die Forschungsdiskussionen zu sozialen Beziehungen
und zur Delinquenz in der Vormoderne sind stark internationalisiert. Auch einen

fehlenden Dialog zwischen der französisch- und deutschsprachigen Forschung,
der für viele andere historische Subdisziplinen typisch ist, kann man in diesem

Fall nicht bejammern. Sozialgeschichtliche Ansätze dominierten im Übrigen die

Forschung in der Schweiz, besonders was das Mittelalter angeht, in weit höherem

Mass als in Deutschland, wo der Mainstream der Mediävistik von der Kaiser- und

Papstgeschichte nicht loszukommen scheint, was aus internationaler Perspektive
zunehmend eigenbrötlerisch wirkt.
Forschungsentwicklungen innerhalb des Gebiets der heutigen Schweiz

nachzugehen, das in der Vormoderne alles andere als einheitlich und kohärent war,
erscheint dadurch reizvoll, dass solchermassen ein Beispielmaterial in den Blick
kommt, das gerade in seiner Heterogenität interessant ist. Darunter sind auch

Beispiele, die in internationalen Fachdiskussionen stark beachtet worden sind,

etwa Zürich mit seinen Rats- und Richtebüchern in der Delinquenzforschung oder

die Waadtländer Inquisitionsakten in der Erforschung der Hexenverfolgungen.
Selbstverständlich wird im Folgenden die Geschichte der Schweiz nicht auf die

Gebiete der ehemaligen eidgenössischen Orte eingeschränkt. Vielmehr stehen

alle zur heutigen Schweiz gehörenden Räume, auch die ehemals habsburgischen
oder savoyischen Territorien, und ausser den städtischen und bäuerlichen auch

adlige Gesellschaftssegmente zur Diskussion.
Die neuere Sozialgeschichte gegenüber benachbarten Subdisziplinen
abzugrenzen, fällt nicht leicht, ist für sie doch gerade die thematische Offenheit
und die Historisierung immer neuer Lebensbereiche kennzeichnend. Durch
die starke Ausrichtung auf handelnde Akteure haben sich beispielsweise neue

Berührungspunkte zur Politikgeschichte ergeben. Suter hat seine Studie (1997)

zum schweizerischen Bauernkrieg von 1653 im Untertitel als Politische
Sozialgeschichte und Sozialgeschichte eines politischen Ereignisses gekennzeichnet.
Und Würgler (1999) hat für einen Dialog zwischen der Devianzforschung und

derjenigen zu politischen Protesten plädiert, denen die Obrigkeiten immer wieder

begegneten, indem sie Aufständische zu kriminalisieren versuchten. In einem

erweiterten Problemverständnis musste die Erforschung von Devianz auch

die in der Vormodere häufigen Zins- und Zehntvervveigerungen (zum Beispiel
Weishaupt 1998) einschliessen und die Devianz- und Kriminalitätsforschung
musste auch Veränderungen in den Vorstellungen über legitime und illegitime
Formen der Kriegsführung einbeziehen (Landolt 2006: Jucker 2008). Ohnehin 79
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unübersehbar sind die zahllosen Berührungspunkte zur Kulturgeschichte. Was als

déviantes Verhalten gilt und wo Obrigkeiten sich zu Sanktionen herausgefordert
sehen, hängt aufs engste mit der Entwicklung von Moral und Ordnungsdiskursen

zusammen; und für die Erforschung von Verwandtschaft ist heute die Vermittlung
und Hervorbringung von kognitiven Verwandtschafts-, Abstammungs- und

Genealogiekonzepten zentral, eine Thematik, die offene Grenzen zur Medien- und

Körpergeschichte aufweist.

Angesichts so grosser Offenheit sind im Folgenden thematische Akzente umso

wichtiger. Diese werden im ersten Teil auf die Themen Devianz und Gewalt, auf
die Hexenverfolgungen als Spezialfall vormoderner Kriminalisierung und die

relativ neuen Diskussionen zur Gerichtsnutzung und zur Konfliktkultur gesetzt.
Im zweiten Teil geht es dann um die Themen Soziabilität und Klientelismus,
Haushalt und Familie und schliesslich um Verwandtschaft.

Devianz und Kriminalität

Im Gegensatz zu den Gerichten der Gegenwart beschäftigten sich diejenigen des

Spätmittelalters überwiegend nicht mit Eigentums-, sondern mit Gewaltdelik-
ten. Dieser Befund, den mittlerweile zahlreiche Lokalstudien zur Schweiz und

zu benachbarten Ländern untermauert haben (Burghartz 1990. 1998; Gilomen
1995; Eisner 2001; Schwerhoff 1992; Rousseaux 1997), bildete den zentralen

Ausgangspunkt vieler Diskussionen in der Kriminalitätsforschung. Dass dahinter

eine höhere Rate an Gewalttaten steht, scheint zumindest naheliegend und

ist mit unterschiedlichen Erklärungsmodellen in den weiteren Zusammenhang

gesellschaftlicher Entwicklungen gestellt worden. So wurde ein besonderer

Hang zur Gewalttätigkeit als kennzeichnend für Gesellschaften gedeutet, die

erst gerade anfingen, von Prozessen der Zivilisation im Sinn von Elias oder

der Sozialdisziplinieruiig im Sinn von Oestteich erfassi zu werden. Andere

Deutungen sehen die Gewaltbereitschaft weniger als Erbe einer noch nicht von

Modernisierungsprozessen erfassten Entwicklungsstufe denn als das Ergebnis

jüngerer Entwicklungen wie dem Wertezerfall während der sogenannten Krise
des Spätmittelalters oder Entwurzelungsphänomenen und Integrationsproblemen,
die aus den Migrationsbewegungen erwuchsen, die sich am Ausgang des Mittelalters

beschleunigten (Chiffoleau 1984; Landolt 2000).

Insgesamt ist gar nicht so leicht zu beziffern, um wie viel die mittelalterliche
Gesellschaft gewalttätiger war als die heutige. Versuche, die These einer schon im

Mittelalter einsetzenden und sich bis ins 20. Jahrhundert fortsetzenden Abnahme

von Gewalttaten zu erhärten, haben immer mehr methodische Schwierigkeiten
80 der Quantifizierung von Gewaltneigungen zutage gefördert. Selbst die für die
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soziologischen Modernisierungstheorien so wichtige homicide rate (Eisner
2001), die Rate der Totschläge pro lOO'OOO Einwohnerund Jahr, lässt sich kaum

zuverlässig bis ins Spätmittelalter zurückverfolgen. Mittlerweile zirkulieren auch

überschlagsmässige Schätzungen, die davon ausgehen, dass die homicide rate

spätmittelalterlicher und frühneuzeitlicher Städte sich nicht in spektakulärer Weise

von der moderner Gesellschaften unterschied (Schwerhoff 2006).
Die Schwierigkeit, die quantitative Häufigkeit von Gewalttaten aufgrund von

spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Gerichtsquellen zu erfassen, hat

damit zu tun, dass Gewalt einen ganz anderen Stellenwert hatte als in modernen

westlichen Gesellschaften. Während die Vergehen gegen Personen in den

Gerichtsakten insgesamt dominierten, wurden Todesstrafen vorzugsweise für die

heute als weniger schwerwiegend eingestuften Eigentumsdelikte verhängt (Burghartz

1990; Gilomen 1995; Gyger 1998). Die dahinter stehende Andersartigkeit
der kulturellen und sozialen Bedeutungen von Gewalt stand während der beiden

letzten Jahrzehnte im Mittelpunkt der Devianzforschung.
Die Gerichte des Spätmittelalters, daraufhat Burghartz (1990) in ihrer wegweisenden

Studie zu den Zürcher Rats- und Richtebüchern hingewiesen, zielten

weniger darauf ab, Gewalt systematisch zu sanktionieren oder Gewalttäter

auszugrenzen, als einen Ausgleich zwischen der Ehrverteidigung ihrer Bürger und dem

Ideal des Stadtfriedens zu finden. Dies ist vor dem Hintergrund der allgemeineren
Tatsache zu sehen, dass der soziale Ort der Gewalt sich auch am Ausgang des

Mittelalters nicht an den Rändern, sondern im Zentrum der Gesellschaft befand

(Gauvard 2005). Für die Adligen war die Berechtigung zur Gewaltausübung stan-

deskonstitutiv. Nach Ausweis von Gerichtsakten gehörten gerade auch Vertreter

der städtischen Führungsschichten zu den Wiederholungstätern in Raufhändeln

und Messerstechereien - und stellten unter Umständen auch gar nicht ungern

zur Schau, dass es ihnen ihre Vermögensverhältnisse leicht machten, die von der

Obrigkeit geforderten Bussen zu bezahlen (Gilomen 1995). Auch für andere war
Gewalt, etwa im Interesse der Ehrverteidigung, durchaus legitimierbar. Gerade

im ländlichen Raum spielten auch in der Zeit um 1400 fehdeartige Formen der

Konfliktaustragung vielfach noch eine recht bestimmende Rolle, was einer
modernen Unterscheidung zwischen Politik und Delinquenz letztlich zuwiderläuft

(Sablonier 1990; Reinle 2003).
Eine Reihe neuerer Arbeiten versucht, sich der Spezifik vormoderner Gewalt- und

Friedensvorstellungen anzunähern. Loetz hat die zentrale Bedeutung der

Blasphemie wie auch von Verbalinjurien für Gewaltkonzeptionen in der Stadt Zürich
diskutiert (Loetz 1998a, 2009. 2004, 2005, 2006) und geschlechterspezifische
Muster der Gewaltausübung ausfindig gemacht, die sich mit der männlichen

Dominanz im öffentlichen Raum in Verbindung setzen lassen (Loetz 1998a,

1998b). Schmidt hat sich wiederholt mit dem Spannungsfeld zwischen durch 81
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männlich-patriarchale Ehrkonzepte gerechtfertigten Formen der Gewalt (Schmidt
2003, 2004) und dem obrigkeitlichen Ordnungsanspruch befasst. Zugleich ging er

dem spezifischen, stark von Gemeindeidealen ausgehenden Friedensverständnis

protestantischer Gebiete nach (Schmidt 2002).
Kennzeichnend für die obrigkeitliche Sanktionspraxis war. dass zunächst

gesprochene Urteile häufig nach Gnadengesuchen und Bitten Dritter gemildert
oder erlassen wurden. So dürfte nur ein Bruchteil der verhängten Todesstrafen

vollzogen worden sein, wobei umstritten ist, ob Exempel vorzugsweise an Fremden

statuiert wurden (Gyger 1998; Gilomen 1995). Ab dem Ende des 14.

Jahrhunderts zeichnen sich insgesamt gewisse Verschärfungen der obrigkeitlichen
Sanktionen ab. Zum einen entstanden neue Konzeptionen von Delinquenz und

neue Zielsetzungen der obrigkeitlichen Sanktionierung. Vor allem die
städtischen Obrigkeiten begannen ab dem 14. Jahrhundert immer häufiger. Statuten

gegen als luxuriös oder anstössig empfundene Kleidung und Verhaltensweisen

(zum Beispiel Tanzen, Fluchen und Spielen) zu erlassen und die Soziabilität

an Festen zu reglementieren, gegen sogenannte Randgruppen vorzugehen und

immer mehr Verhaltensweisen, beispielsweise auch homosexuelle Praktiken,
als sittenwidrig zu verfolgen (Puff 1998, 2003; Gilomen 1995; Schmidt 1993.

2008; Burghartz 1991, 2004a, 2004b). Schon lange vor der Reformation weiteten

so Obrigkeiten ihre Regelungsansprüche in Bereiche aus, die zuvor Domäne

der kirchlichen Gerichtsbarkeit gewesen waren.
Zum anderen setzte sich eine systematischere Kriminalisierung physischer
Gewalt durch. Die grossen Territorialherren schränkten schrittweise die

Fehdeführung lokaler Adliger ein, die sich dem Vorwurf des Raubrittertums ausgesetzt
sahen (Andermann 1997). Aufschlussreich für die Entwicklungen in den Städten

sind die Studien von Pohl (1997, 1999, 2002, 2003), die zeigen, wie des

Totschlags Angeklagte vor dem Zürcher Ratsgericht im Lauf des 15. Jahrhunderts

zu ihrer Verteidigung zunehmend auf das Konzept der Notwehr zurückgriffen.
Es fiel zunehmend schwei, Gewalttaten durch die blosse Verteidigung der Ehre

zu rechtfertigen. Hier zeichnet sich ein allmählicher Übergang von einem

Sanktionssystem, das der Verteidigung der Ehre höchste Priorität einräumt, zu

einer modernen Gerichtsbarkeit ab. die dem Schutz des menschlichen Lebens

zentrale Bedeutung zuweist (Gauvard 2005).

Hexenverfolgungen

Die ab dem 15. Jahrhundert einsetzenden Verfolgungen von angeblichen Hexern

und Hexen sind Warnung genug, die Entwicklung von Delinquenz und obrig-
82 keitlichen Sanktionen einseitig im Sinn einer Rationalisierung zu verstehen.
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In den letzten Jahren haben Bemühungen um die Rehabilitierung der letzten

als Hexen verurteilten Frauen, etwa von La Catillon in Freiburg und von Anna

Göldi in Glarus, dem Thema zu Präsenz in der Öffentlichkeit verholfen und ein

breites Interesse an der Entwicklung von Delinquenzkonzepten und

Kriminalisierungspraktiken geweckt.
Gebieten in der Schweiz kommt - zusammen mit unmittelbar angrenzenden

Regionen des südostfranzösischen und süddeutschen Raums - die zweifelhafte

Auszeichnung zu, Schauplätze der frühsten und mit der Zeit auch der
intensivsten Hexenverfolgungen Europas gewesen zu sein (Opitz 1995; Modestin

1999). Mit der Rückständigkeit des Voralpen- und Alpenraums lässt sich dies

kaum erklären. Utz Tremp und Modestin (2006) haben gezeigt, wie sich die

ersten Verfolgungen, die den Opfern die Beteiligung an Hexensekten und
Hexensabbaten unterstellten (Ostorero/Paravicini Bagliani/Utz Tremp 1999). fast

fliessend aus der Verfolgung der Waldenser entwickelt hatten (Pfister/Utz Tremp
2008; Utz Tremp 1999, 2002, 2008). Mit ausschlaggebend war das Wirken einer

ständigen Inquisition im Lausanner Dominikaner-Kloster. Die Verfolgungen
betrafen vorerst auch vor allem Regionen, die in den Zuständigkeitsbereich
der Lausanner Inquisition fielen (Kamber 1998; Ostorero 1995; Maier 1996;

Simon 2007). In den spätmittelalterlichen Anfangsphasen richteten sich die

Verfolgungen mehrheitlich gegen Männer, im Lauf der frühen Neuzeit dann

immer einseitiger gegen Frauen (Chène/Ostorero 2000).
Die weltlichen Gerichte machten sich die Anliegen der Dominikaner bald,

zum Teil schon im 15. Jahrhundert, zu eigen, wobei manchmal herkömmliche
Prozesse gegen Schadenzauber mit dem neuen Täterprofil des Hexers oder der

Hexe verflossen (Landolt 2004; Laorca 1992; Rippmann 1996. 2002: Schatzmann

2003). Besondere Intensität scheinen die Hexenverfolgungen dann im

Lauf der frühen Neuzeit in denjenigen Gebieten erlangt zu haben, in denen

das Gerichtswesen wenig zentralisiert und stark durch die Gerichte lokaler
Kommunen dominiert war, beispielsweise in Graubünden (Giger 2001) und im

Wallis (Strobino 1996; Dunand 2009). Die Hexenverfolgungen erreichten ihren

Höhepunkt im 17. Jahrhundert und wurden im 18. Jahrhundert selten. Bei der

Erforschung der Hexenverfolgungen wurde früh thematisiert, dass entscheidende

Impulse zur Anklage Einzelner aus der Bevölkerung kamen. Es gehörte zu den

Strategien der Konfliktaustragung unter Nachbarn, Bekannten und Verwandten.

Hexereivorwürfe gegen Streitgegner zu lancieren und damit die obrigkeitliche

Hexenverfolgung als Waffe in persönlichen Streitigkeiten zu mobilisieren

(Utz Tremp/Modestin 2006). Die besonders intensiven Hexenverfolgungen
bilden also gewissermassen einen Bestandteil der Konfliktaustragungsmuster
und der politischen Kultur kommunaler Gemeinwesen.

83
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Gerichtsnutzung und Konfliktkultur

Wie Vertreter der Bevölkerung mit Gerichtsklagen ihre eigenen Ziele verfolgten,

lautet die Frage, die mittlerweile in der gesamten Kriminalitätsforschung
stark im Vordergrund steht. Neuere Arbeiten befassen sich mit der «Gerichtsnutzung»

oder der consumption ofjustice (Smail 2003) und richten den Blick
auf das Geschehen unterhalb der Aufmerksamkeitsschwelle der Gerichte, auf
das sogenannte infrajudicaire (Loetz 2000). Dabei werden gerichtliche Akten
vermehrt danach untersucht, wie Konflikte abliefen, bevor Gerichte eingeschaltet
worden waren, an welchen Eskalationsschwellen eine offizielle Klage erfolgte
und wie sich die Parteien nach einem gerichtlichen Urteilsspruch verhielten

(Schuster 2000; Erikson/Krug-Richter 2003; Schmidt 1994; Simon-Muscheid

2000; Sutter 2002; Teuscher 2004a; Utz Tremp/Modestin 2006). Dadurch

erweitert sich der Fragehorizont der Delinquenzforschung entscheidend. Im
Zentrum des Interesses stehen nicht mehr Motive und Ziele der obrigkeitlichen

Sanktionierungspraxis, sondern die über den Horizont der Politik- und

Verwaltungsgeschichte hinausgehenden, gewissermassen in radikalerem Sinn

sozialgeschichtlichen Fragen nach zeit- und gruppenspezifischen Konfliktkulturen

und ihren mehr und weniger alltäglichen Äusserungsformen. In dieser

Perspektive erscheinen gerichtliche Prozeduren und obrigkeitliche Sanktionen
Seite an Seite mit so «obrigkeitsfernen» Konfliktaustragungsformen wie der

üblen Nachrede, dem Raufhandel, der Mobilisierung von Klientelen oder der

Vermittlung eines Potentaten.

Insgesamt hat die Forschung weite Bereiche der vormodernen Konfliktkultur
noch kaum zu beleuchten angefangen. Das gilt nicht nur für die aussergericht-
liche Konfliktaustragung, sondern auch für viele Formen der Gerichtsnutzung.
Bis weit über ihre Anfänge hinaus interessierte sich die Delinquenzforschung
vornehmlich für Gewalttaten und mit Kapitalstrafen sanktionierte Delikte.

Allerdings waten Konflikte, die sich an Gütern und Vereinbarungen entzündeten,

weit alltäglicher - Streitigkeiten, die man mit anachronistischen Begriffen als

privat- oder zivilrechtlich bezeichnen könnte. Was diese betrifft, sieht sich die

Forschung oft auch mit einer schwierigen Überlieferungslage konfrontiert. Denn

schon die spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Behörden hatten sich

einseitig für Gewaltdclikte und Kapitalverbrechen interessiert und diese besonders

sorgfältig dokumentiert. Dabei ging es um die «hohe oder Blutsgerichtsbarkeit»,
die auszuüben ab dem Spätmittelalter als Ausdruck landesherrlicher oder
souveräner Gewalt galt. Auch die Beschäftigung mit der an sich besser dokumentierten

geistlichen Gerichtsbarkeit hat die Delinquenzforschung der Kirchen- und

Rechtsgeschichte überlassen, die sich aber zum Teil auf sozialgeschichtliche
84 Fragen zu bewegen (Schmugge 1994).
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Die Fragen nach der Entstehung von Staatlichkeit und staatlichen

Gewaltmonopolen, die vor allem der deutschsprachigen Forschung so stark am Herzen

liegen, waren durch die Ausrichtung auf das infrajudicaire nicht zum Schweigen

zu bringen. Wer nach den Bedürfnissen der Bevölkerung nach staatlichen
Institutionen und ihren Sanktionsmöglichkeiten fragt, nähert sich der Staatsbildung

«von unten», gewissermassen von der Nachfrageseite her. Es waren eben

bestimmte Eskalationsstufen von Konflikten unter Nachbarn oder Verwandten,
die Leute Zuflucht bei den Gerichten suchen und damit obrigkeitliches Handeln

«in Gang setzen» Hessen (Blickle 1998; Holenstein 1999. 2003. 2004, 2009).

Mittlerweile wird auch versucht, obrigkeitliche Handlungsweisen nicht einfach

an einer modernen Verwaltungslogik zu messen, gegenüber der sie notwendig als

defizitär erscheinen, sondern sie aus den Funktionsweisen des «vorstaatlichen»

Konfliktmanagements heraus zu erklären. Die Obrigkeiten der Vormoderne
erscheinen nicht nur als third parties, die richteten und verwalteten, sie nahmen in

Konflikten auch Partei, drohten, bildeten Allianzen und boten Getreuen Schutz

an (Teuscher 2009).

Überhaupt interessieren heute wieder vermehrt die Prozeduren der Gerichte -
eben gerade auch weil diese Handlungsspielräume der Angeklagten und der

Kläger strukturierten. So haben sich mehrere Arbeiten mit den gerichtlichen
Handlungsspielräumen von Frauen (Burghartz 1991; Malamud 2003; Dubuis

2005) befasst, Simon-Muscheid (1999) hat das Schweigen vor Gericht
untersucht, Blauert (2000) durchleuchtete das für die Vormoderne so kennzeichnende

Institut der Urfehde, das heisst das Versprechen von freigelassenen Gefangenen,
sich an der Obrigkeit für deren Sanktionen nicht zu rächen. Erst punktuell
beachtet worden ist die Bedeutung der Folter und der zunehmenden Gewichtung
von Wahrheitsuntersuchungen und -beweisen für eine Gerichtsbarkeit, die sich

immer weniger auf von allen Beteiligten akzeptierte Schlichtungen verliess und

vermehrt auf gut legitimierte Strafmasse setzte (Spicker-Beck 1999: Gauvard

2008; Teuscher 2007). Neues Interesse gilt auch im weiteren Sinn der Arbeitsweise

der Richter: Nach welchen Gerechtigkeitsvorstellungen urteilten sie. in welchem

Mass stützten sie sich auf schriftliche Regeln, welches Wissen mobilisierten sie

und welche Rechtshandbücher prägten ihr Verständnis von Normen, Sanktionen

und gesellschaftlicher Ordnung (Schnabel 2006; Porret 1995; Teuscher 2010;

Kwasnitza2010)?
Eine Frage, die in der Forschung zur Hexenverfolgung so eingehend wie
kontrovers diskutiert worden ist, betrifft die Authentizität der in vormodernen

Gerichtsprotokollen festgehaltenen Aussagen. Ihnen lagen ja nachweislich

Manipulationen der Befrager und Schreiber zugrunde. Inwiefern drangen die

«Stimmen» der Angeklagten dennoch durch, werden ihre Erfahrungen,
Handlungsintentionen und Weltsichten fassbar (Ginzburg 1980)? Traf die Anklage der 85
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Hexerei, so stark sie auch durch die Inquisitoren konstruiert wurde, letztlich doch

so etwas wie einen wahren Kern in geheimen spirituellen Praktiken (Ostorero/
Paravicini/Utz Tremp 1999; Utz Tremp 2008)? Gerade auch die Beantwortung
solcher Fragen würde erleichtert, wenn mehr Prozessakten ediert vorlägen.
Obwohl diese Quellengattung in den letzten Jahrzehnten so stark im Zentrum von

Forschungsdiskussionen stand, muss man um jede der wenigen guten Editionen
froh sein (etwa Utz Tremp 2000; Wirz 1997; Ostorero/Utz Tremp 2007).

Grundlegend für die vormoderne und besonders die spätmittelalterliche
Gerichtsbarkeit bleibt das Nebeneinander ganz unterschiedlicher, nicht eindeutig
aufeinander abgestimmter Herrschaftsträger, die je ihre eigenen Gerichte
unterhielten und oft über die Ausübung von Gerichtsbarkeit Konkurrenzkämpfe
austrugen. In dieser Situation standen oft schon hinter der Wahl des Gerichts,

vor dem jemand klagte, strategische Überlegungen. Denn Herrschaften konnten

selbst kleine Gerichtsfälle zum Anlass von Auseinandersetzungen mit

ihresgleichen machen, sodass es zu Verschränkungen von eigentlich ganz
unterschiedlich gelagerten Herren- und Untertaneninteressen kam (Teuscher

2007). Hier ergibt die Beschäftigung mit dem Handeln vor Gericht auch neue,
stärker vom Herrschaftsalltag ausgehende Annäherungen an ein ganz klassisches

Thema der politischen Geschichte, nämlich die zwischenherrliche Konkurrenz
und Prozesse der Durchsetzung der Ober- und Territorialherrschaftsansprüchen
mächtiger Herren gegenüber kleineren Konkurrenten.

Soziabilität

Die Erforschung der Soziabilität hat Maurice Agulhon 1986) einmal als Gegenmittel

einer Geschichtswissenschaft verschrieben, von der er fand, dass sie sich

zu stark auf die Erforschung von Konflikten eingeschossen hatte. Mittlerweile
ist klar, dass es bei den/flce-ro-./flce-Beziehungen und den Formen des

Zusammenseins und Zusammenwirkens nicht einfach um die harmonischen Seiten

vergangener Gesellschaften geht. Face-to-face-Gruppen und -Beziehungen
müssen mindestens so sehr als Konflikträume wie als Solidargemeinschaften
diskutiert werden, sie begründen neben Kohäsion auch Disjunktionen und

ihren inkludierenden Seiten entsprechen exkludierende Kehrseiten. Vormoderne

Gesellschaften waren nicht «einfach» durch festgefügte Kleingruppen und

persönliche Beziehungen geprägt, denen sich die Einzelnen fraglos unterordneten.

Solche Vorstellungen gehen auf die Anfänge der soziahvissenschaftlichen

Theoriebildung im 19. Jahrhundert zurück und dürfen heute als weitgehend

widerlegt gelten. Persönliche Beziehungen sind historisierbar: Sie waren in der

86 Vormoderne anders als heute. Doch die seither erfolgten Entwicklungen lassen




































